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1. MSG 001 IND 2026 0028 ES DE 23-01-2026 ES NOTIF

2. Spain

3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medioambiente
Dirección General de Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
d83-189@maec.es

3B. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Gobierno de Canarias.
icca.agricultura@gobiernodecanarias.org

4. 2026/0028/ES - C00A - Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittel

5. TECHNISCHE NORM FÜR DIE ÖKOLOGISCHE/BIOLOGISCHE PRODUKTION VON GETROCKNETEN
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COCHENILLESCHILDLÄUSEN AUF DEN KANARISCHEN INSELN

6. Getrocknete Cochenilleschildläuse, die im Gebiet der Autonomen Gemeinschaft Kanarische Inseln auf den Blättern der
Kaktusfeige (Opuntia ficus indica) erzeugt werden

7.

8. Diese Norm gilt für getrocknete Cochenilleschildläuse, die im Gebiet der Autonomen Gemeinschaft Kanarische Inseln
auf den Blättern der Kaktusfeige (Opuntia ficus indica) erzeugt werden und aus Verarbeitungsbetrieben für getrocknete
Cochenilleschildläuse stammen, die auf den Kanarischen Inseln ansässig sind und die Angaben zur
ökologischen/biologischen Produktion verwenden möchten.
1. Damit getrocknete Cochenilleschildläuse als ökologisch/biologisch vermarktet werden können, müssen die Tiere
gemäß den allgemeinen Vorschriften und Grundsätzen der Verordnung (EU) 2018/848 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von
ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates und aller
Verordnungen zu ihrer Ergänzung und Änderung sowie gemäß den in dieser Norm festgelegten spezifischen Vorschriften
gehalten worden sein.
2. Als ökologische/biologische Cochenilleschildläuse dürfen nur Tiere vermarktet werden, die aus ausschließlich
ökologischen/biologischen Betrieben stammen.

9. Die Zucht von Cochenilleschildläusen auf den Kanarischen Inseln ist eine traditionelle Tätigkeit zur Gewinnung des
Farbstoffs Karminsäure. Dazu werden ausgewachsene Weibchen des Insekts Dactylopius coccus (Chonenilleschildlaus)
aus der Ordnung der Schnabelkerfen (Hemiptera) und der Familie der Schildläuse (Coccoidea) zunächst von den Blättern
der Kaktusfeige (Opuntia ficus indica) gesammelt und dann auf natürliche Weise getrocknet. Für dieses Erzeugnis gibt es
sogar eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Die europäischen Behörden und die neue Agrarpolitik fördern die
ökologische/biologische Produktion und umweltfreundliche landwirtschaftliche Verfahren, bei denen der Einsatz
synthetischer Chemikalien und die Verschmutzung der Umwelt so weit wie möglich vermieden werden.
Cochenilleschildläuse fallen derzeit jedoch nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2018/848 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die ökologische/biologische Produktion und die
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen. Gemäß Artikel 20 der genannten Verordnung kann ein
Mitgliedstaat jedoch bis zum Erlass von zusätzlichen allgemeinen Vorschriften für Tierarten, die nicht unter Anhang II
Teil II Nummer 1.9 fallen, gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e detaillierte Vorschriften anwenden.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Es liegen keine Grundlagentexte vor.

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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